
2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 37 vom 13.2.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 28. Oktober 
2010 — Europäische Kommission/Königreich Belgien 

(Rechtssache C-41/10) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Direktversiche
rung mit Ausnahme der Lebensversicherung — Richtlinien 
73/239/EWG und 92/49/EWG — Auf dem Markt der 
Zusatzkrankenversicherungen tätige Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit — Fehlerhafte oder unvollständige 

Umsetzung) 

(2010/C 346/34) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: G. 
Rozet und N. Yerrell) 

Beklagter: Königreich Belgien (Prozessbevollmächtigte: M. Jacobs 
und L. Van den Broeck) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Fehlerhafte und un
vollständige Umsetzung der Art. 6, 8, 15, 16 und 17 der Ersten 
Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. Juli 1973 zur Koor
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktversiche
rung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) (ABl. L 228, S. 3) 
und der Art. 20, 21 und 22 der Richtlinie 92/49/EWG des 
Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Aus
nahme der Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richt
linien 73/239/EWG und 88/357/EWG (Dritte Richtlinie Scha
denversicherung) (ABl. L 228, S. 1) 

Tenor 

1. Das Königreich Belgien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen 
insbesondere aus den Art. 6, 8, 15, 16 und 17 der Ersten 
Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. Juli 1973 zur Koor
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die 
Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung 
(mit Ausnahme der Lebensversicherung) in der durch die Richtlinie 
2002/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 
März 2002 geänderten Fassung und aus den Art. 20 bis 22 der 
Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koor
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direkt
versicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur 
Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG 

(Dritte Richtlinie Schadenversicherung) verstoßen, dass es die 
Richtlinien 73/239/EWG und 92/49/EWG fehlerhaft und un
vollständig umgesetzt hat. 

2. Das Königreich Belgien trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 80 vom 27.3.2010. 

Beschluss des Gerichtshofs vom 24. Juni 2010 — Kronoply 
GmbH & Co. KG/Europäische Kommission 

(Rechtssache C-117/09 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Staatliche Beihilfen — Beihilfeantrag, der 
auf die Änderung einer Beihilfe gerichtet ist, die dem begüns
tigten Unternehmen bereits gewährt und bei der Kommission 
nach vollständiger Durchführung des Investitionsvorhabens 
angemeldet wurde — Kriterien der Anreizwirkung und der 

Notwendigkeit) 

(2010/C 346/35) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Kronoply GmbH & Co. KG (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte R. Nierer und L. Gordalla) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: K. Gross, V. Kreuschitz und T. Scharf) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Fünfte 
Kammer) vom 14. Januar 2009, Kronoply/Kommission 
(T-162/06), mit dem das Gericht die Klage auf Nichtigerklärung 
der Entscheidung 2006/262/EG der Kommission vom 21. Sep
tember 2005 (ABl. L 94, S. 50), mit der die staatliche Beihilfe, 
die Deutschland der Rechtsmittelführerin gewähren will, für mit 
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt wird, abgewiesen 
hat — Beihilfevorhaben, mit dem eine dem begünstigten Unter
nehmen früher gewährte Beihilfe geändert werden soll und das 
der Kommission nach der vollständigen Umsetzung des Inves
titionsvorhabens mit Hilfe der ursprünglich genehmigten Bei
hilfe mitgeteilt wird — Fehlerhafte Bewertung der Anreizwir
kung und der Notwendigkeit der streitigen Beihilfe 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Kronoply GmbH & Co. KG trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 141 vom 20.6.2009.
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